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Liebe Jungholzerinnen und 
Jungholzer, 
 
der Sommer ist da ¥ und wie! Bei 
diesen warmen Temperaturen 
kommt richtig Ferienstimmung 
auf, und das passt perfekt: In ei-
ner Woche starten die Sommer-
ferien. Wir wünschen allen Kin-
dergartenkindern, Schülerinnen 
und Schülern und unseren Päda-
goginnen und Lehrerinnen jetzt 
schon eine tolle, entspannte und 
erlebnisreiche Zeit! 

So schön das Sommerwetter 
auch ist ¥ es bringt manchmal 
leider auch weniger angenehme 
Seiten mit sich. Gerade bei Hitze 
können starke Gewitter mit viel 
Regen auftreten. Daher unsere 
Bitte an alle Grundstückseigentü-
mer: Bitte achtet darauf, dass die 
Gräben auf euren Grundstücken 
offen und frei sind, damit das 
Wasser gut abfließen kann. Vie-
len Dank fürs Mithelfen! 

 

 

 

 

Nicht ganz so erfreulich: Mit dem 
zuletzt ins Spiel gebrachten In-
vestor für den Skilift konnte lei-
der keine Einigung erzielt wer-
den. Damit geht die Suche nach 
einer tragfähigen Lösung weiter 
¥ eine Herausforderung, der wir 
uns gemeinsam stellen müssen. 
Die Stellungnahme der betroffe-
nen Grundstückseigentümer ist 
in dieser Ausgabe nachzulesen. 

Trotz allem: Wir wünschen euch 
und Ihnen einen schönen, sonni-
gen Sommer mit vielen unbe-
schwerten Momenten! 
 
Herzliche Grüße aus 
dem Gemeindeamt 
 
Eure Bürgermeisterin 
 

DǊƛŀǖ ǳƛōΗ 

Bild: Johann Zobel 
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Wir hoffen unser Newsletter gefäl-
leuch. Gerne können auch Texte von 
Vereinen mit veröffentlicht werden.  

 

Wir freuen uns auch über Anregungen, 
Kritik oder Lob zu unserem Newsletter! 

Vorwort          2 
Stellungnahme Grundstückseigentümer  4 
Feuerlöschersammelprüfung     5 
Elektronische Erfassung von Heizungs- 
und Klimaanlagen in Triol      6 
Veranstaltungen         8 
Einkaufsmöglichkeiten vor Ort    10 
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Wie aktuellen Medien-
berichten zu entneh-
men ist, hat der Inves-
tor den Grundstücksei-
gentümern ein Ultima-
tum gestellt: Sollte es 
bis 30.06.2025 zu kei-
ner Einigung zwischen 
der WMM Austria Be-
triebs GmbH und den 
betroffenen Grund-
stückseigentümern 
kommen, wird sich der 
Investor zurückziehen.  

 

 

 

Dazu möchten wir, die 
Grundstückseigentümer, 
folgende Klarstellung ge-
ben: 

Von Seiten der handlungs-
berechtigten Personen der 
WMM Austria Betriebs 
GmbH wurden zu keiner 
Zeit alle Grundstücksei-
gentümer in Gespräche 
einbezogen. Im Vorfeld 
wurden vereinzelt Gesprä-
che mit Grundstückseigen-
tümern geführt.  

 

Der vorgelegte Vertrags-
entwurf war in dieser Form 

nicht akzeptabel. Dies wur-
de der Geschäftsführung 
entsprechend mitgeteilt.  

Konkrete Punkte wurden 
benannt und Verbesse-
rungsvorschläge einge-
bracht. Die Grundstücksei-
gentümer, mit denen im 
Vorfeld gesprochen wurde, 
haben zudem ihrerseits 
konstruktive Lösungsvor-
schläge gemacht, um auf 
den Investor zuzugehen. 

 

Der nunmehr vorliegende 
Vertrag sieht jedoch weit-
reichende Rechte für die 

SKILIFT: KEINE EINIGUNG ZWISCHEN 
WMM AUSTRIA BETRIEBS GMBH UND 
GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMERN! 
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WMM Austria Betriebs 
GmbH vor ¥ unter ande-
rem die uneingeschränkte 
Nutzung der Grundstücke 
(z. B. bauliche Maßnah-
E=F{  ° >ĆJ 1GEE=J- und 
Winteraktivitäten ohne 
Rücksprache mit den Ei-
gentümern. Eine solche 
Regelung ist für keinen 
Grundbesitzer nachvoll-
ziehbar oder zumutbar.  

Grundsätzlich besteht von 
Seiten der Grundstücksei-
gentümer ein klares Inte-
resse, an der Fortführung 
des Skibetriebs sowie ei-
ner sinnvollen, nachhalti-
gen Erweiterung des Ange-
bots auf den Sommerbe-
trieb. Voraussetzung dafür 
ist jedoch ein respektvoller, 
partnerschaftlicher Dialog 
auf Augenhöhe. Nur in ei-
nem konstruktiven Aus-
tausch und im gegenseiti-
gen Verständnis können 
zukunftsfähige Lösungen 
entstehen. Einzelinteres-
sen ohne Einbindung der 
Grundeigentümer führen 
unweigerlich zu Stillstand 

und Ablehnung.  

Es ist verständlich, dass 
ein Investor möglichst gro-
ße Freiheiten für die Um-
setzung seiner Vorhaben 
anstrebt. Solche Pläne 
müssen jedoch in einem 
partnerschaftlichen und 
abgestimmten Prozess 
mit den betroffenen 
Grundstückseigentümern 
entwickelt werden. Leider 
wurde dies von der WMM 
Austria Betriebs GmbH an-
ders gehandhabt und ent-
sprechende Hinweise igno-
riert.  

 

Die bisherigen Gespräche 
blieben daher erfolglos, 
zumal vom Geschäftsfüh-
rer das eindeutige Signal 
kam, dass es keine Ände-
rungen am vorgelegten 
Vertrag mehr geben wird.  

 

Und unter den gegebenen 
Voraussetzungen kann es 
zu keiner Einigung kom-
men. 

Die Gemeindeführung 
steht geschlossen hinter 
den Grundstückseigentü-
mern und bringt vollstes 
Verständnis dafür auf, 
dass der vorgelegte Ver-
trag in dieser Form nicht 
unterzeichnet werden 
kann. 

 

Wie geht es weiter? 

Die Gemeindeführung hat 
bereits Kontakt mit dem 
Insolvenzverwalter, der fi-
nanzierenden Bank sowie 
potenziellen Interessenten 
aus dem laufenden Verfah-
ren aufgenommen. Es be-
steht die Hoffnung, in die-
sem Rahmen eine tragfä-
hige Lösung zu finden.  

 

Sollte dies nicht gelingen, 
wird der Insolvenzverwal-
ter eine Verwertung der 
bestehenden Anlagen an-
streben. 
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N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de 
Bild: © pixabay.com 

Hintergrund und Zielsetzung 
 
Auf Gebäude entfallen rund 
40 % des gesamten Energie-
verbrauchs der Europäischen 
Union. Da dieser Sektor weiter 
wächst, ist mit einem weite-
ren Anstieg des Energiever-
brauchs zu rechnen. 
 
Daher ist die Senkung des 
Energieverbrauchs sowie die 
verstärkte Nutzung erneuer-
barer Energiequellen im Ge-
bäudebereich von zentraler 
Bedeutung, um die Energieun-
abhängigkeit der Union zu 
verringern. 
 
Um derartige Ziele erreichen 
zu können, ist es notwendig, 

eine möglichst exakte Abbil-
dung der Energieversorgung 
und der energetischen Nut-
zung bereit zu stellen.  
 
Die Tiroler Landesregierung 
hat dafür die Tiroler Heizungs
¥ und Klimaanlagendaten-
bank (THKDB) eingerichtet, 
die seit Juni 2024 in Betrieb 
ist.  
 
Verpflichtung zur  
Datenerfassung 
 
Die gesetzliche Verpflichtung 
zur Datenerfassung betrifft 
grundsätzlich alle Betreiber 
von Heizungs¥ u. Klimaanla-
gen in Tirol ¦ vom privaten 
Haushalt bis hin zu Unterneh-

men und öffentlichen Einrich-
tungen.  
 
Die Erfassung erfolgt durch 
Prüfberechtigte gemäß § 32 
TGHKG 2013, etwa Rauch-
fangkehrer, Installationsbe-
triebe etc. 
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